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Übersicht

 Vorbemerkung

Wechsel des Ansprechpartners

 Absehbare Änderungen

 z. B. Reform der Pflegeversicherung

Abgrenzung Kranken-/Pflegeversicherung

 Urteil des BSG vom 17. Juni 2010

 Fragen?

Was bliebt unklar oder unbeantwortet?



Vorbemerkung



 Philipp Graf von und zu Egloffstein

 Kanzlei:    Banff & Graf von und zu Egloffstein

 Anschrift: Färbgasse 6, 35510 Butzbach 

 Telefon: 06033  97 32 – 0

 Fax: 06033  97 32 – 29 

 E-Mail:      kanzlei@banff-egloffstein.de

 Internet: www.banff-egloffstein.de

mailto:kanzlei@banff-egloffstein.de


Absehbare Änderungen



Behandlungspflege

 Pflegefachkräfte werden Tätigkeiten der

Heilkunde selbständig ausüben dürfen

 Laut Pressemeldungen gehören z. B. dazu

 Heil- und Hilfsmittel verordnen 

 Flüssigkeitssubstitutionen, Blutentnahmen

 bestimmte Infusionstherapien und IV-Injektionen

 Gemeinsamer Bundesausschuss bereitet

Beschluss für 40 Tätigkeiten vor.



Infektionsschutzgesetz

 Richtlinien des G-BA zur Hygiene für die

ambulante ärztliche Versorgung

 Überwachung duch Gesundheitsämter auch bei 

humanmedizinischen Heilberufen möglich, in 

denen invasive Eingriffe vorgenommen werden

 Folgewirkungen für die Häusliche Krankenpflege

 Schiedsstelle für Transparenzvereinbarungen

 Qualitätsprüfungen durch Medicproof

 Begrenzung auf Einstufungsbegutachtung soll fallen



Pflegereform (1)

 Pflegebedürftigkeitsbegriff

 neue, differenziertere Definition gewollt

 anderweitiger Betreuungsbedarf (z. B. Demenz) soll 

berücksichtigt werden

 Ziel: ergebnisorientierte und an den Bedürfnissen 

der Menschen orientierte, selbstbestimmte Pflege

 Förderung von Wohn- und Betreuungsformen



Pflegereform (2)

 Ergänzende Kapitaldeckung

 Anlage: neben bestehendem Umlageverfahren

 Ausgestaltung: verpflichtend, individualisiert 

und generationengerecht

 Ziel: angemessene Pflegeleistungen zu einem 

bezahlbaren Preis auch in Zukunft garantieren

 Umsetzung: Auftrag an eine interministerielle 

Arbeitsgruppe (Eckpunkte)



Abgrenzung 

Kranken- und Pflegeversicherung



Rückblick

Urteil des BSG aus 1999
Kosten 

Grundpflege:   8 Std./Tag á 20 €: 160 €/Tag*30 Tage:    4.800 €

Behandlung:  16 Std./Tag á 25 €: 400 €/Tag*30 Tage:  12.000 €

Differenz:         8 Std./Tag á  5 €:   40 €/Tag*30 Tage:  1.200 €

Summe:  18.000 €

Leistungen

Krankenkasse : 13.200 € (12.000 €+ 1200 €)

Pflegekasse:     1.510 € (Zuschuss Pflegestufe III)

Versicherte:       3.290 € (Eigenanteil)

Summe 18.000 €



Rechtsprechung 2010

 BSG- Urteil vom 17. Juni 2010, B 3 KR 7/09 R

 Gesetzgeber stellt Behandlungs- und Grundpflege 

gleichberechtigt nebeneinander.

 Die krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen sind 

vollständig der Behandlungspflege zuzurechnen.

 Die Grundpflege geht auch zur Hälfte zu Lasten der 

Krankenkasse (wg. paralleler Krankenbeobachtung).

 Die verbleibende Hälfte der Grundpflege ist – bis 

zum Höchstbetrag - der Pflegekasse zuzuordnen.



Wirkungen 

 Folge der Änderung des § 37 SGB V

 Wirkung seit 1. Januar 2004

 Verjährung: 4 Jahre nach Jahreswechsel (§ 45 SGB I)

 Eckpunkte der entschiedenen Situation

 Die (eine) Pflegefachkraft erbringt

 Behandlungspflege einschl. Krankenbeobachtung

 und die krankheitsspezifischen Maßnahmen

 sowie die grundpflegerischen Leistungen

 Hauswirtschaftliche Versorgung durch Angehörige



Kostenaufteilung neu

Urteil des BSG aus 2010
Kosten 

Grundpflege   8 Std./Tag á 25 €: 200 €/Tag*30 Tage:    6.000 €

Behandlung  16 Std./Tag á 25 €: 400 €/Tag*30 Tage:  12.000 €

Summe:   18.000 €

Leistungen

Krankenkasse:   15.000 € (12.000 + [50 % von 6.000])

Pflegekasse:    1.510 € (Zuschuss Pflegestufe III)

Versicherte: 1.490 € ([50 % von 6.000] - 1.510)

Summe:              18.000 €



Diskussion

Was blieb für Sie unbeantwortet?

 Fragen jetzt einfach stellen! 

 Oder: Sie sprechen uns nachher an.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


